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Das Gasgebrechenin Meidling .Zu demGasgebrechenin Meidling teilt dieDirek¬

tionderstädtischenGaswerkemit ,dasssofortnachdemBekanntwerdendesUn¬
glücksfalles die Erhebungenbezüglichder Ursacheeingeleitet wurden .DieUn¬
tersuchung des freigelegten Strassenhauptrohres ergab ,dass eineAbzweigschel¬

le einerin dasbenachbarteHausführendenZuleitunggebrochenwar .Dasaus¬
strömedeGasdürftedurcheinenalten ,nichtmehrbenütztenHauskanalindie
Wohnunggedrungensein ,DiebeschädigteAbzweigschellewude sofortausge¬
wechselt,sodasskeineGefahreinerGasausströmungmehrbesteht .DerUnglücks-¬
fall wärebestimmtvermiedenwörden ,wenndie Hausparteien ,die schongestern
Dienstag einen Gasgeruchwahrgenommenhaben ,sofort die städtischen Gaswerke
verständigt hätten .Es ist unbedingtnotwendig ,in allen Fällen ,in deneneinGe- ¬
brechenauchnurvermutetwird ,sofortdiestädtischenGaswerkenKenntnis
zusetzen . - . - - ¬
Auflegurgder Wählerverzeichnissein Wien .GemässParagraph31derWahlordnung
für denNationalratwerdendie WählerverzeichnissevonSamstag ,den. Februar,
biseinschliesslichFreitag ,den14 .Februar ,anWerktagenvon15Uhrbis19
UhrundanSonntagenvon9Uhrbis12UhrzurallgemeinenEinsichtnahmeaufge
legt .InnerhalbdieserFristist jedermannberechtigt ,in dieWählerverzeichnis
se Einsichtzu nehmen .Einsprüche( Reklamationen)gegendieWählerverzeichnisse
kannjeder Bundesbürgerinnerhalbder AuflegungsfristwegenAufnahmevermeint
lich NichtberechtigteroderwegenNichtaufnahmevermeintlichBerechtigter
mündlichoderschriftlich bei denAuflegungsstelleneinbringen .WodieWähler-¬
verzeichnisseaufliegenunddie Einsprüche( Reklamationen )eingebrachtwerder
können,ist ausderandenstädtischenAmtstafelnangeschlagenenKundmachung
betreffenddieAuflegungderWählerverzeichnissezuentnehmen.Ueberdieswird
in jedemHausaneinerallenHausbewohnernleichtzugänglichenundsichtbarer
Stelle(Hausfluroderdergleichen)eineKundmachungangeschlagen ,diedieZahl
derWahlberechtigteneinerjedenWohnungsowiedenAmtsraumangibt,indem
dasWählerverzeichnisaufliegt .Dadurchist esdenHausbewohnernmöglich,auch
ohneNashschauir derandenstädtischenAmtstafelnangeschlagenenKundma- ¬
chungdenOrt ,wodasWählerverzeichnisdesbetreffendenHausesaufliegt ,zu
erfahr a .
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